
 

Ansprechpartnerin: Elke Eschbach · Tel. 0221/94200620 ·   
E-Mail: eschbach@ferienwerk-koeln.de · www.ferienwerk-koeln.de · 

  
 

                
Reiseanmeldung Gruppen  
(Bitte faxen an 0221/94200622 oder als Brief senden!) 
Romwallfahrt der Ministrantinnen und Ministranten  
10./11.10. – 15./16.10.2010 
 
Anmeldeschluss ist der 31.05.2010! 
 
 Romwallfahrt der Ministrantinnen und 

Ministranten aus dem Erzbistum Köln 
Reisepreis pro Person 450,- €  
Leistungen 7-tägige Reise nach Rom, Reisezeitraum 10.10.2010 morgens bis 16.10.2010 

vormittags.  
> Übernachtungen mit Frühstück, Unterbringung in Pilgerhäusern in Rom in  
   Mehrbettzimmern (Bad oder Dusche/WC). Ein Anspruch auf ein  
   Doppelzimmer besteht nicht. 
> An- und Abreise im Sonderzug (Liegewagen) ab/ bis Köln. Die Hin- und  
   Rückfahrt erfolgt jeweils als Nachtfahrt.  
> Transfers in Rom per Bus ab/ bis Bahnhof zum/ vom Gästehaus 
> Wegbegleiter ab Bahnhof zur Unterkunft und Unterkunft zum Bahnhof 
> Wochenkarte für die öffentlichen Verkehrsmittel in Rom.  
> Deutschsprachige Betreuung vor Ort durch Mitarbeiter der Ferienwerk Köln  
   Kath. Jugendreise gGmbH sowie durch Mitarbeiter der Abt.       
  Jugendseelsorge des Erzbistums Köln.  
> Begleitung der Fahrt durch ein Sanitätsteam.  
> Programm-/ Wallfahrtsheft erstellt von der Abt. Jugendseelsorge des  
   Erzbistums Köln. Dieses wird mit gesonderter Post vor Wallfahrtsantritt  
   versandt.  
> Catering Abschlussfeier 
> Insolvenzversicherung 

 
 Name und Anschrift der Kirchengemeinde 
Name / Vorname   

Straße / Haus-Nr.  

PLZ / Wohnort  

Telefon / Telefon mobil  
 
 

 Name und Anschrift der Gruppenleitung 
Name / Vorname   

Straße / Haus-Nr.  

PLZ / Wohnort  

Telefon / Telefon mobil  

E-Mail  

Geburtstag  

Ich bin �  Männlich  �  Weiblich  (bitte ankreuzen) 
Ich wünsche ein Einzelzimmer �  Nein                 �  Ja  (bitte ankreuzen) 

Es stehen nur begrenzt Einzelzimmer zur Verfügung. 
Der Einzelzimmerzuschlag beträgt 80,00 €. 

 

Der Schriftverkehr an �  die Kirchengemeinde  �  die Gruppenleitung (bitte ankreuzen) 
 

 Angaben zur Gruppe 

Unsere Gruppe besteht aus ________ Personen 
Nähere Angaben zur Gruppe siehe 3. Seite (ggf. duplizieren). 

Gemeindekennziffer 
(wenn bekannt) 

 

 

  



 

Ansprechpartnerin: Elke Eschbach · Tel. 0221/94200620 ·   
E-Mail: eschbach@ferienwerk-koeln.de · www.ferienwerk-koeln.de · 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reisende mit besonderen körperlichen Beeinträchtigungen/ Allergien werden gebeten, diese bei der 
Anmeldung bekannt zu geben: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Es gelten die angehefteten Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Ferienwerk Köln Katholische Jugendreise gGmbH.  
In Abweichung von Ziffer 5.2. unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der Fassung vom 01.11.2009 bestimmten 
Stornierungspauschalen für den Fall des Rücktritts, der Kündigung oder des Nichtantritts der Reise gelten folgende Pauschalen: 
 
Bei Storno vom 01.02. – 31.03.2010 pro Person 20 % des Gesamtbetrages  
Bei Storno vom 01.04. – 31.05.2010 pro Person 50 % des Gesamtbetrages 
Bei Storno ab 01.06.2010 pro Person 100% des Gesamtbetrages 
Diese Bedingungen werden von mir anerkannt.  
 
Als Gruppenleiter/in erhalte ich vom Ferienwerk Köln alle weiteren Reiseinformationen und gebe diese an die von mir benannten 
Gruppenmitglieder weiter. Im Reisezeitraum 10./11.10. – 15./16.10.2010 übernehme ich die verantwortliche Gruppenleitung. 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________ 
Ort, Datum, Stempel, Unterschrift der Gruppenleiterin / des Gruppenleiters 
 
Nach dem Eingang der Anmeldung schicken wir Anmeldebestätigung und Rechnung zu.  

 



 

Ansprechpartnerin: Elke Eschbach · Tel. 0221/94200620 ·   
E-Mail: eschbach@ferienwerk-koeln.de · www.ferienwerk-koeln.de · 

 
Gruppenleiter/in 
Name /  Vorname 

 

 
Ich melde folgende Teilnehmende an: 
Mir liegt die Einwilligung der Erziehungsberechtigten der minderjährigen Teilnehmer/innen vor. 
 
 
Name /  Vorname  

Straße / Haus-Nr.  

PLZ / Wohnort  

Telefon /Telefon mobil  

E-Mail  

Geburtstag                                                                �  Gruppenleiter 
                                                                                                    (bitte ankreuzen falls Teilnehmer Leitungsfunktion übernimmt) 

Ich bin �  Männlich  �  Weiblich  (bitte ankreuzen) 
 
 

Name / Vorname  

Straße / Haus-Nr.  

PLZ / Wohnort  

Telefon /Telefon mobil  

E-Mail  

Geburtstag                                                                �  Gruppenleiter 
                                                                                                    (bitte ankreuzen falls Teilnehmer Leitungsfunktion übernimmt) 

Ich bin �  Männlich  �  Weiblich  (bitte ankreuzen) 
 
 

Name / Vorname  

Straße / Haus-Nr.  

PLZ / Wohnort  

Telefon /Telefon mobil  

E-Mail  

Geburtstag                                                                �  Gruppenleiter 
                                                                                                    (bitte ankreuzen falls Teilnehmer Leitungsfunktion übernimmt) 

Ich bin �  Männlich  �  Weiblich  (bitte ankreuzen) 
 
 

Name / Vorname  

Straße / Haus-Nr.  

PLZ / Wohnort  

Telefon /Telefon mobil  

E-Mail  

Geburtstag                                                                �  Gruppenleiter 
                                                                                                    (bitte ankreuzen falls Teilnehmer Leitungsfunktion übernimmt) 

Ich bin �  Männlich  �  Weiblich  (bitte ankreuzen) 
 
 

Name / Vorname  

Straße / Haus-Nr.  

PLZ / Wohnort  

Telefon /Telefon mobil  

E-Mail  

Geburtstag                                                                �  Gruppenleiter 
                                                                                                    (bitte ankreuzen falls Teilnehmer Leitungsfunktion übernimmt) 

Ich bin �  Männlich  �  Weiblich  (bitte ankreuzen) 
 



Sehr geehrter Reiseteilnehmer, 
 
 
Wir bitten mit Ihrer Buchung um Ihr Vertrauen für unser Reiseangebot. Vertrauen setzt 
Kenntnis der beiderseitigen Rechte und Pflichten voraus. Deshalb regeln die nachstehenden 
Reisebedingungen das Vertragsverhältnis zwischen Ihnen und uns, der Ferienwerk Köln 
Kath. Jugendreise gGmbH (im Folgenden: Ferienwerk) als Veranstalter der von Ihnen 
gebuchten Reise. Diese Reisebedingungen werden, soweit sie nach den gesetzlichen Bestim-
mungen wirksam vereinbart werden, Inhalt des mit Ihnen abzuschließenden Reisevertrages. 
Sie ergänzen die §§ 651 a ff BGB und füllen diese Vorschriften aus. 
 
1. Zustandekommen des Reisevertrages. 
 

1.1 Mit Ihrer schriftlichen Reiseanmeldung bieten Sie dem Ferienwerk den Abschluss 
des Reisevertrages verbindlich an.  Telefonische Anmeldungen, Reservierungen und 
Voranfragen sind stets unverbindlich. Die Anmeldung erfolgt auch für alle in der 
Anmeldung mit aufgeführten Personen. Der Anmelder steht für die Vertragsver-
pflichtungen sämtlicher aufgeführter Personen wie für eigene Verpflichtungen ein, 
wenn er eine entsprechende gesonderte Verpflichtung durch eine ausdrückliche und 
gesonderte Erklärung übernommen hat. 

 
1.2 Der Reisevertrag wird verbindlich, wenn das Ferienwerk Ihnen die Buchung und den 

Preis der Reise schriftlich bestätigt.  
 

1.3 Das Ferienwerk händigt Ihnen bei oder unmittelbar nach Vertragsschluss eine 
schriftliche Reisebestätigung aus. Diese enthält alle wesentlichen Angaben über die 
von Ihnen gebuchten Reiseleistungen. 

 
1.4 Weicht der Inhalt der Reisebestätigung vom Inhalt der Anmeldung ab, so liegt ein 

neues Angebot auf Abschluss eines Reisevertrages vor, das für das Ferienwerk für 
die Dauer von 10 Tagen verbindlich ist. Der Reisevertrag kommt auf der Grundlage 
dieses neuen Angebots zustande, wenn der Anmelder innerhalb der Bindungsfrist 
gegenüber dem Ferienwerk die Annahme erklärt, was auch konkludent, z.B. durch 
Zahlung der Anzahlung, durch Zahlung des gesamten Reisepreises oder durch Rei-
seantritt geschehen kann. Das Ferienwerk verpflichtet sich, in der Reisebestätigung 
darauf hinzuweisen,  dass der Reisevertrag auf Grund des neuen Angebotes auch 
dann zustande kommt, wenn Sie dieses Angebot konkludent annehmen. 

 
 
2. Leistungen des Ferienwerkes 
 
2.1 Die Leistungsverpflichtung des Ferienwerkes ergibt sich aus dem Inhalt der 

Reisebestätigung und aus dem für den Zeitpunkt der Reise gültigen Prospekt oder der 
jeweiligen Reiseausschreibung. 

 
2.2 Orts- und Hotelprospekte, die nicht vom Ferienwerk vertrieben werden, sowie 

Erklärungen, Auskünfte und Zusicherungen Dritter sind für das Ferienwerk nicht ver-
bindlich, ausgenommen für den Fall, dass eine entsprechende Erklärung vom Ferien-
werk ausdrücklich schriftlich bestätigt wurde. 

 
2.3 Ändernde oder ergänzende Vereinbarungen zu den im Reiseprospekt oder in der 
Ausschreibung beschriebenen Leistungen sowie zu den Reisebedingungen bedürfen  einer 
ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung mit dem Ferienwerk. 
 
3. Zahlung, Anzahlung 
 
3.1 Bei Vertragsschluss wird gegen Aushändigung der Reisebestätigung und des Sicherungs-
scheines gemäß § 651 k Abs. 3 BGB eine Anzahlung in Höhe von 50%  des Reisepreises 
fällig. Die Kosten für eine über das Ferienwerk abgeschlossene Reiseversicherung werden in 
voller Höhe zusammen mit der Anzahlung fällig. 
 
3.2 Die Restzahlung wird fällig, wenn feststeht, dass die Reise – wie gebucht - durchgeführt 
wird und nicht mehr aus den in den Ziff.  8. 2  und 8.3 genannten Gründen abgesagt werden 
kann.   
  
3.3 Die Gebühren und Entschädigungen nach Ziff. 5 werden sofort fällig. 
 
3.4 Das Ferienwerk hat eine Insolvenzversicherung bei der Hanse Merkur Versicherung 
abgeschlossen. Ein Sicherungsschein ist an die Reisebestätigung angeheftet. 
 
3.5 Die Reiseunterlagen werden dem Anmelder unmittelbar unverzüglich nach Eingang der 
Zahlung zugesandt oder ausgehändigt.  
 
3.6  Bei Verzug mit einer fälligen Zahlung kann das Ferienwerk vom Vertrag zurücktreten, es 
sei denn, dass bereits zu diesem Zeitpunkt ein erheblicher Reisemangel vorliegt. Das Ferien-
werk kann dann eine Entschädigung entsprechend Ziff. 5.2 verlangen. 
 
4. Leistungs- und Preisänderungen 
 
4.1 Vor Abschluss des Vertrages kann das Ferienwerk jederzeit eine Änderung der Leistungs-
beschreibung vornehmen. Vor der Buchung wir der Reisende darüber informiert. 
 
 4.2 Änderungen und Abweichungen einzelner Reisleistungen, die nach Vertragsschluss 
notwendig werden, die für den Reisenden zumutbar sind und die vom Ferienwerk nicht wider 
Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind  gestattet, soweit die Änderungen oder Abwei-
chungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht beeinträch-
tigen. Das Ferienwerk hat dem Reisenden eine zulässige Änderung einer wesentlichen Reise-
leistung oder eine Absage der Reise unverzüglich nach Kenntnis von dem Änderungs- oder 
Absagegrund zu erklären. 
 
4.3 Im Falle einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Reiseleistung kann der Reisende 
ohne Gebühren vom Vertrag zurücktreten. Er kann statt dessen die Teilnahme an einer 
mindestens gleichwertigen anderen Reise verlangen, wenn der Reiseveranstalter in der Lage 
ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus seinem Angebot anzubieten. Der 
Reisende hat diese Rechte unverzüglich nach der Erklärung durch das Ferienwerk diesem 
gegenüber geltend zu machen. 
 
Flugzeiten sind wie auf dem Flugschein angegeben vorgesehen. Flugverspätungen oder 
Verschiebungen sowie Änderungen der Streckenführung und der Fluggesellschaft können in 
Einzelfällen nicht ausgeschlossen werden. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben 
unberührt, insbesondere soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. 

 
4.4 Das Ferienwerk ist berechtigt, die vereinbarten und bestätigten Preise im Falle der 
Erhöhung der Beförderungskosten oder der Abgaben für bestimmte Leistungen wie Hafen- 
oder Flughafengebühren oder einer Änderung der für die Reise geltenden Wechselkurse wie 
folgt zu ändern: 
 

a) Erhöhen sich die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrages (Zugang der Rei-
sebestätigung beim Reisenden) bestehenden Beförderungskosten, insbesondere 
die Treibstoffkosten, kann das Ferienwerk den Reisepreis nach folgenden Be-
rechnungen erhöhen: 

- bei einer auf den einzelnen Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann das Ferienwerk 
vom Reisenden den Erhöhungsbetrag fordern 

- im übrigen werden die vom Beförderungsunternehmen pro Beförderungsmittel 
geforderten zusätzlichen Beförderungskosten durch die Zahl der Sitzplätze des 
vereinbarten Beförderungsmittels geteilt. Das Ferienwerk kann den so für jeden 
Einzelplatz ermittelten Erhöhungsbetrag vom Reisenden fordern. 

 
b) Erhöhen sich die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrages  bestehenden 

Abgaben wie Hafen- oder Flughafengebühren gegenüber dem Ferienwerk, kann 
das Ferienwerk den Reisepreis um den anteiligen Betrag heraufsetzen. 

 
4.5 Eine Erhöhung ist nur möglich, wenn zwischen dem Vertragsabschluss und dem verein-
barten Reisetermin mehr als vier Monate liegen und die zur Erhöhung führenden Umstände 
bei Vertragsschluss noch nicht eingetreten sind und nicht vorhersehbar waren. 
 
4.6 Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises hat das Ferienwerk den Reisen-
den unverzüglich zu informieren. Preiserhöhungen, die ab dem 20. Tag vor Reiseantritt 
verlangt werden, sind unwirksam. Bei Preiserhöhungen von mehr als 5 % des Reisepreises 
kann der Reisende ohne Gebühren vom Vertrag zurücktreten. Er kann stattdessen die Teil-
nahme an einer mindestens gleichwertigen anderen Reise verlangen, wenn das Ferienwerk in 
der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus seinem Angebot 
anzubieten. Der Reisende hat diese Rechte unverzüglich nach der Erklärung des Ferienwerks 
über die Preiserhöhung diesem gegenüber geltend zu machen. 
 
4.7 Steht dem Reisenden aus den in der Ziff. 4. beschriebenen Gründen  ein Rücktrittsrecht 
zu und übt er dies aus, erhält er bereits geleistete Zahlungen zurückerstattet. 
 
 
 
5. Rücktritt des Reisenden 
 
5.1 Der Reisende kann bis zum Reisebeginn jederzeit durch Erklärung gegenüber dem 
Ferienwerk, die schriftlich erfolgen sollte, vom Reisevertrag zurücktreten. Maßgeblich ist der 
Zugang der Rücktrittserklärung beim Ferienwerk. Es wird darauf hingewiesen, dass der 
Nichtantritt der Reise ohne ausdrückliche Rücktrittserklärung nicht als Rücktritt vom Reisever-
trag gilt und dass der Reisende in diesem Fall zur Bezahlung des vollen Reisepreises verpflich-
tet bleibt. 
 
5.2 Treten Sie vom Reisevertrag zurück oder treten Sie die Reise aus vom Ferienwerk nicht 
zu vertretenden Gründen (mit Ausnahme von Fällen höherer Gewalt) nicht an, verliert das 
Ferienwerk seinen Anspruch auf Zahlung des Reisepreises. Stattdessen kann das Ferienwerk 
angemessenen Ersatz für die getroffenen Reisevorkehrungen und für seine Aufwendungen 
verlangen (Rücktrittsgebühr). Bei Berechnung des Ersatzes sind gewöhnlich ersparte Aufwen-
dungen und die gewöhnlich anderweitige Verwendung der Reiseleistungen zu berücksichti-
gen. Es bleibt dem Reisenden unbenommen, den Nachweis zu führen, dass dem Ferienwerk 
im Zusammenhang mit Rücktritt oder Nichtantritt der Reise keine oder geringfügigere Kosten 
entstanden sind, als die von uns mit der unten genannten Pauschale ausgewiesenen Kosten. 
Die Rücktrittsgebühr ist auch dann zu leisten, wenn sich der Reiseteilnehmer nicht rechtzeitig 
zu den in den Reisedokumenten bekannt gegebenen Zeiten am Abreiseort einfindet.  
 
Der pauschalierte Anspruch auf die Rücktrittsgebühr beträgt pro Person: 
 
bis 50 Tage vor Reiseantritt  10 % 
49 bis 30 Tage vor Reiseantritt  20 % 
29 bis 15 Tage vor Reiseantritt  30 % 
14 bis 9 Tage vor Reiseantritt  50 % 
8 bis 3 Tage vor Reiseantritt  65 % 
ab 2 Tage vor Reiseantritt  85 % 
 
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung. 
 
5.3 Einem Wechsel in der Person des Reisenden kann das Ferienwerk widersprechen, wenn 
die Ersatzperson den besonderen Reiseanforderungen nicht genügt. Tritt eine gleichge-
schlechtliche Ersatzperson an die Stelle des angemeldeten Reisenden, ist das Ferienwerk 
berechtigt, für die dadurch entstehenden Kosten 30,00 € zu berechnen. Nicht gleichge-
schlechtliche Umbuchungen können nicht erfolgen. Es bleibt dem Reisenden unbenommen, 
den Nachweis zu führen, dass dem Ferienwerk durch den Wechsel in der Person des Reisen-
den keine oder geringfügigere Kosten entstanden sind. Für den Reisepreis und die Kosten-
pauschale haften der ursprünglich angemeldete Teilnehmer und die Ersatzperson als Gesamt-
schuldner. 
 
5.4 Für Umbuchungen werden bis zum 31. Tag vor Reiseantritt   30,00 € erhoben. Umbu-
chungen ab dem 30. Tag vor Reisebeginn können nur nach Rücktritt vom Reisevertrag zu den 
Bedingungen nach Ziff. 5.2 bei gleichzeitiger Neubuchung vorgenommen werden.   
                                                                                                                                                  
6. Obliegenheiten des Reisenden; Kündigung durch den Reisenden 
 
6.1 Wird eine Reiseleistung nicht oder nicht vertragsgemäß erbracht, kann der Reisende 
Abhilfe verlangen. Das Abhilfeverlangen ist an die vom Ferienwerk beauftragte Reiseleitung 
zu richten. Ist vom Ferienwerk keine Reiseleitung eingesetzt und nach den vertraglichen 
Bestimmungen auch nicht geschuldet, hat der Reisende sein Abhilfeverlangen unverzüglich an 
das Ferienwerk unmittelbar zu richten. Der Kontakt mit dem Ferienwerk kann unter der im 
Reisekatalog, in der Ausschreibung, oder in der Reisebestätigung angegebenen Adresse 
aufgenommen werden.  
 
6.2 Wird die Reise in Folge eines Reisemangels erheblich beeinträchtigt, so kann der Reisen-
de den Vertrag kündigen. Dasselbe gilt, wenn ihm die Reise in Folge eines solchen Mangels 
aus wichtigem Grund, der dem Ferienwerk erkennbar ist, nicht zuzumuten ist. Die Kündigung 
ist erst zulässig, wenn das Ferienwerk bzw. seine Beauftragten (Reiseleitung) eine ihm vom 
Reisenden bestimmte angemessene Frist hat verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu schaffen. 



Der Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, wenn die Abhilfe unmöglich ist oder vom Ferien-
werk oder seinen Beauftragten verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung des 
Vertrages durch ein besonderes Interesse des Reisenden gerechtfertigt wird. Erfolgt eine 
zulässige Kündigung des Reisevertrages durch den Reisenden behält der Reisende den 
Anspruch auf Rückbeförderung. Er schuldet dem Ferienwerk den auf die in Anspruch genom-
menen Leistungen entfallenden Teil des Reisepreises, sofern diese Leistungen für ihn von 
Interesse waren. 
 
6.3 Bei Reisegepäck sind Verlust und Beschädigung unverzüglich dem Beförderungsunter-
nehmen anzuzeigen. Dies gilt insbesondere bei Verlust von Fluggepäck. Das Beförderungsun-
ternehmen ist zur Ausstellung einer schriftlichen Bestätigung verpflichtet. Ohne Anzeige 
besteht die Gefahr eines Anspruchsverlustes. 
 
6.4 Jeder Reisende ist verpflichtet, bei Leistungsstörungen im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen daran mitzuwirken, eventuelle Schäden zu vermeiden oder gering zu halten. 
 
7. Nicht in Anspruch genommene Leistungen 
 
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen in Folge vorzeitiger Rückreise oder Krankheit 
oder aus anderen vom Ferienwerk nicht zu vertretenden Umständen nicht in Anspruch, so 
besteht kein Anspruch des Reisenden auf anteilige Rückerstattung des Reisepreises. Das 
Ferienwerk bezahlt dem Reisenden aber ersparte Aufwendungen zurück, soweit und sobald 
sie von den einzelnen leistungsträgern an das Ferienwerk zurückerstattet worden sind. 
 
 
8. Kündigung und Rücktritt durch das Ferienwerk 
 
 8.1 Das Ferienwerk kann den Reisevertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, 
wenn der Reisende die Durchführung der Reise ungeachtet einer Abmahnung des Ferienwer-
kes oder der Reiseleitung nachhaltig stört oder wenn er sich in einem solchem Maße ver-
tragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist.  
 
Das Ferienwerk behält in diesen Fällen den Anspruch auf den Reisepreis. Eventuelle Mehrkos-
ten für die Rückbeförderung trägt der Reisende selbst. Das Ferienwerk muss sich jedoch den 
Wert ersparter Aufwendungen sowie derjenigen Vorteile anrechnen lassen, die es aus einer 
anderweitigen Verwendung nicht in Anspruch genommener Leistungen erlangt, einschließlich 
der ihm von den Leistungserbringern zurückgezahlten Beträge.  
 
8.2 Das Ferienwerk kann bis zu vier Wochen vor Antritt der Reise von der Reise zurücktreten, 
wenn die Durchführung der Reise nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten für das Ferienwerk 
deshalb nicht zumutbar ist, weil die ihr im Falle der Durchführung der Reise entstehenden 
Kosten eine Überschreitung der wirtschaftlichen Opfergrenze, bezogen auf diese Reise 
bedeuten würde. Dieses Rücktrittsrecht besteht jedoch dann nicht, wenn das Ferienwerk die 
dazu führenden Umstände zu vertreten hat oder wenn das Ferienwerk diese Umstände nicht 
nachweisen kann.. 
 
8.3 Das Ferienwerk kann bis vier Wochen vor Reiseantritt von der Reise zurücktreten wenn 
eine in der Leistungsbeschreibung und/oder in der Reisebestätigung angegebene Mindestteil-
nehmerzahl nicht erreicht wird.  
 
8.4 Im Falle des Rücktritts nach den Ziffern 8.2 und 8.3 ist das Ferienwerk verpflichtet, den 
Reisenden unverzüglich nach Eintritt der Voraussetzungen für die Nichtdurchführung der 
Reise hiervon in Kenntnis zu setzen und ihm die Rücktrittserklärung unverzüglich zuzuleiten. 
 
Der Reisende kann die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen anderen Reise verlan-
gen, wenn das Ferienwerk in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisen-
den aus ihrem Angebot anzubieten. Der Reisende hat dieses Recht unverzüglich nach der 
Rücktrittserklärung durch das Ferienwerk diesem gegenüber geltend zu machen. Macht er 
davon keinen Gebrauch, erhält er den gezahlten Reisepreis unverzüglich zurück. 
 
8.5 Wird die Reise in Folge bei Vertragsschluss nicht voraussehbarer höherer Gewalt erheb-
lich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl das Ferienwerk als auch der 
Reisende den Vertrag kündigen. Höhere Gewalt umfasst alle Ereignisse, die außerhalb der 
Kontrolle der Vertragsparteien liegen und die den Vertragsparteien die weitere Erfüllung der 
vertraglichen Verpflichtungen undurchführbar oder wirtschaftlich unmöglich machen. Dazu 
gehören insbesondere auch Terroranschläge, Streiks und Ausschließungen. 
                                    
Die Rechtsfolgen einer Kündigung wegen höherer Gewalt richten sich nach den Vorschriften 
des § 651 j Abs. 2 BGB. 
 

9. Haftung des Ferienwerkes 
 
9.1 Bei Vorliegen eines Mangels kann der Reisende unbeschadet der Herabsetzung des 
Reisepreises (Minderung) oder der Kündigung Schadensersatz verlangen, es sei denn, der 
Mangel der Reise beruht auf einem Umstand, den das Ferienwerk nicht zu vertreten hat.   
 
9.2 Die vertragliche Haftung des Ferienwerkes für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist 
insgesamt auf die Höhe des dreifachen Reisepreises beschränkt, soweit ein Schaden weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig durch das Ferienwerk herbeigeführt worden ist. Diese Be-
schränkung der Haftung auf den dreifachen Reisepreis gilt auch, wenn das Ferienwerk für 
einen dem Reisenden entstehenden Schaden, der nicht Körperschaden ist, allein wegen eines 
Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist. 
 
9.3 Ein Schadensersatz gegen das Ferienwerk ist insoweit ausgeschlossen oder beschränkt 
als auf Grund internationaler Übereinkommen oder auf solchen Übereinkommen beruhender 
gesetzlicher Vorschriften, die auf einen Leistungsträger anzuwenden sind, ein Anspruch 
gegen den Leistungsträger nur unter bestimmten Voraussetzungen oder Beschränkungen 
geltend gemacht werden kann oder unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist. 
 
9.4 Insbesondere haftet das Ferienwerk soweit ihm die Stellung eines vertraglichen Luft-
frachtführers zukommt ausschließlich nach den Bestimmungen der internationalen Abkom-
men, insbesondere der Bestimmungen von Warschau und Guadalajara neben dem ausfüh-
renden Luftfrachtführer. Diese Abkommen beschränken in der Regel die Haftung des Luft-
frachtführers für Tod und Körperverletzung sowie für Verluste oder Beschädigung oder 
Verlust von Gepäck. 
 
10. Pass- , Visa-, Zoll-, Devisen- und Gesundheitsbestimmungen 
 
10.1 Das Ferienwerk  unterrichtet Staatsangehörige des Staates, in welchem die Reise 
angeboten wird, über Bestimmungen von Pass-, Visa-, Zoll- und Gesundheitsvorschriften. 
Dies gilt auch für eventuelle Änderungen vor Reiseantritt.  
 
10.2  Soweit das Ferienwerk seiner Hinweispflicht entsprechend der vorstehenden Bestim-
mung nachkommt, ist der Reiseteilnehmer zur Einhaltung der Bestimmungen selbst verpflich-
tet, es sei denn, dass sich das Ferienwerk ausdrücklich zur Beschaffung etwaiger Visa, 
Bescheinigungen usw. verpflichtet hat. Das Ferienwerk haftet auch, wenn es im Einzelfall die 
Beschaffung übernommen hat nicht für die rechtzeitige Erteilung und den rechtzeitigen 
Zugang solcher Unterlagen, es sei denn, das Ferienwerk hat die Verzögerung zu vertreten 
hat. 
 
10.3 Der Reisende ist für die Einhaltung aller für die Durchführung der Reise wichtigen 
Vorschriften selbst verantwortlich. Alle Nachteile, insbesondere die Zahlung von Rücktrittskos-
ten, die aus der Nichtbefolgung dieser Vorschriften erwachsen, gehen zu seinen Lasten. Dies 
gilt nicht, wenn die Nichtbefolgung durch eine schuldhafte Falsch- oder Nichtinformation 
durch das Ferienwerk verursacht worden ist.  
 
11. Verjährung und Abtretung 
 
11.1 Eine Abtretung von Ansprüchen des Reisenden gegen das Ferienwerk aus Anlass der 
Reise ist ausgeschlossen.  
 
11.2 Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise nach den §§ 651 c bis 
651 f BGB sind innerhalb eines Monats nach der vertraglich vorgesehenen Beendigung der 
Reise gegenüber dem Ferienwerk geltend zu machen. Der Reisende sollte dies in seinem 
Interesse schriftlich tun. Nach Ablauf der Frist kann der Reisende Ansprüche nur dann gegen 
das Ferienwerk geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist 
gehindert worden ist.  
 
11.3 Ansprüche des Reisenden nach den §§ 651 c bis 651 f BGB verjähren in einem Jahr. Die 
Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem die Reise nach dem Vertrag enden sollte. Schwe-
ben zwischen dem Reisenden und dem Ferienwerk Verhandlungen über den Anspruch oder 
die den Anspruch begründenden Umstände, so ist der Verjährung gehemmt, bis der Reisende 
oder das Ferienwerk die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt 
mindestens drei Monate nach dem Ende der Hemmung ein.  
 
 
12. Allgemeines 
 
12.1 Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages oder dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages oder der 
gesamten Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Folge. 
 
12.2 Es gilt deutsches Recht. 
 
12.3 Für folgende Personen ist Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem Reisevertrag der Sitz 
des Ferienwerkes: 
 

- für Vollkaufleute 
- für Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben 
- Für Personen, die nach Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz oder gewöhnli-

chen Aufenthalt ins Ausland verlegt haben oder deren Wohnsitz oder gewöhnli-
cher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist 
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